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6. Sturz von der Flugzeugtreppe 
 
Dass die Beschränkung des Handgepäcks durchaus Sinn machen kann, zeigt 
folgender Fall. Ein Flugpassagier hatte die Hände so voller Handgepäck, dass er beim 
Verlassen des Flugzeuges die Handläufe der Flugzeugtreppe nicht benützen kann. 
Prompt stürzt auf das Vorfeld. Ist das ein Unfall nach dem Montrealer Überein-
kommen? Haftet dafür die Fluggesellschaft? Nein, hat das zuständige Gericht ent-
schieden. Ein solcher Sturz ist kein Unfall im Sinne des Montrealer Übereinkommens. 
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